
Allgemeine Geschäftsbedingungen der

TDM

Technische-Dienste-München GmbH

§1 Verbindlichkeit der Bedingungen

(1) Für alle • auch zukünftige - Verkäufe (Lieferungen und Abholungen) an die
Firma Technische Dienste München GmbH (im folgenden TDM genannt) gelten
die nachstehenden Aligemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahiungsbedingungen.
Abweichende Bestimmungen sind für uns nur verbindiich, sofern sie von uns
ausdrücklich schriftiich bestätigt wurden. Die vorbehaltlose Annahme von Waren,
Leistung von Diensten oder Entgegennahme von Zahiungen bedeutet unsererseits
kein Anerkenntnis abweichender Bestimmungen. Diese Geschäftsbedingungen
geiten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch
mals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der
Ware oder Leistung an uns geiten diese Bedingungen als angenommen. Gegen
bestätigungen des Verkäufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Verkaufs
bzw. Lieferbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Unsere Allge
meinen Geschäftsbedingungen geiten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegen
stehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Ver
tragspartners geschäftlich tätig werden, bzw. Waren ankaufen, Bestellungen
entgegennehmen, etc..

(2) Soweit In den AGB der TDM - „AGB Einkauf oder „AGB Verkauf - für
spezielle Tätlakelten gesonderte AGB-Bestimmungen enthalten sind, vol.
66 13: 14; oder 15 der vorliegenden AGB, gehen diese speziellen AGB (vgl.
§§ 13; 14; oder 15;) betreffend die spezielle Tätigkeit den allgemeinen AGB
der TDM vor. Widersprüche, Vertrags- u.o. Regelungslücken, etc.. In Verträ
gen mit TDM, werden vorrangig durch die ausdrücklich und gesondert
ausgehandelten vertraglichen Vereinbarungen ausgelegt, u.o. ergänzt;
nachrangig dann In erster Stufe durch die speziellen AGB fval. 66 13:14:15
dieser AGBt. soweit Vertragsgegenstand auch eine der dort genannten
Leistungen Ist; nachrangig dann In zweiter Stufe durch die allgemeinen
Bestimmungen In den AGB der TDM, und In dritter Stufe durch die gesetzli
chen Bestimmungen; Jeweils vorausgesetzt, dass Widersprüche, Vertrags-
u.o. Regelungslücken, etc. nicht mit Mitteln der Jeweils vorrangigen Stufe
ausgelegt, u.o. ergänzt werden können.

(3) Verbraucher i.S.d. vorliegenden AGB sind natOriiche Personen, mit denen in
Geschäftsbeziehungen getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder
selbständige Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer i.S.d. Geschäfts
bedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Perso-
nengeseiischaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Aus
übung einer gewerbiichen Tätigkeit handeln.

§ 2 Angebote und Vertrag

Unsere Angebote sind freibieibend. Insbesondere aufgrund kurzfristiger Markt
preisänderungen behatten wir uns jederzeitige Preisänderungen vor. Es können in
Angeboten jedoch Fristen für Preise schriftiich vereinbart werden. Ein Vertrag
kommt erst durch unsere schriftliche Einkaufe- bzw. Auftragsbestätigung zustande.
Änderungen und Ergänzungen oder die Aufhebung eines Vertrages oder dieser
Bedingungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Erkiä-
rungen und Anzeigen des Lieferanten nach Vertragsabschluß sind nur wirksam,
sofern sie schriftlich erfolgen. Mangeis abweichender schriftlicher Vereinbamng
schließt der Preis Lieferung .frei Haus*, einschließlich erforderlicher Verpackung
ein. Ein Anspruch des Verkäufers auf Rückgabe der Verpackung besteht nicht,
bzw. bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

§ 3 Beanstandungen und Sjstlerung

(1) Der Verkäufer verzichtet auf den Einwand verspäteter Mängelrüge.

(2) Der Verkäufer von unlegiertem Eisen- und Stahlschrott muss Sistierungen
gegen sich gelten lassen. Die Sistierungen werden von der TDM grundsätzlich
vorab telefonisch ausgesprochen und schriftlich oder femschrifliich bestätigt. Der
Versand ist aufgrund der telefonischen Mitteilung spätestens mit Ablauf des
nächsten Werktages einzustellen. Die Annahme von Wagen, die später noch
abgefertigt werden, kann die TDM bereits im Bestimmungsbahnhof venveigem.
Die hierdurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Verkäufers.

(3) Bei allen Sorten werden Fremdanhaftungen am Material wie z. B. Müll,
Schutt, Papier, Pappe, Kartonagen, Emballagen, Holz, Reifen oder Plastik ent
sprechend in Rechnung gestellt. Zusätzlich werden auch die Sortier- und Entsor
gungskosten berechnet. In der Abrechnung wird die Menge der Fremdanhaftung
bei der angelieferten bzw. abgeholten Materialsorte berücksichtigt, d. h. die Menge
verringert sich entsprechend. Soweit das angelieferte Material andenveitige Mate
rialien enthält, weiche nicht dem Vereinbarten entsprechen, und/oder mit dem
vereinbarten Material vermischt oder unvermischt sind, so hat der Verkäufer die
für dieses anderweitige Material entstehenden Mehrkosten für Annahme und/oder
Entsorgung gesondert, und dem Material entsprechend zu vergüten. Haften dem
angelieferten Material sonstige Stoffe an, wie Schmutz, Erde, Wasser, Schnee,
Eis, oder ähnliches, so ist das Gewicht dieser Anhaftungen vom Gewicht des
angelieferten Materials im Wege der einvemehmlichen Schätzung abzuziehen.
Nach Abzug des so ermittelten Gewichts der anhaftenden Fremdstof-

fe/Fremdmateriaiien, wird das Eigengewicht des angelieferten Materials bzw.
Kaufgutes auf der Wiegekarte verbindlich festgehalten. Der Verkäufer/Anlieferer
erklärt sich vorliegend ausdrücklich mit dieser Handhabung der Gewichtsbestim
mung einverstanden. Kann bei Anlieferung, oder nach dem Abkippen des angelie
ferten Materials auf einem Hof der TDM eine einvemehmliche Schätzung des
Gewichts der Anhaftungen nicht erzielt werden, so kann TDM die Annahme des
angelieferten Materials venveigem. in diesem Fall ist der Verkäufer/Anlieferer zum
Aufladen und Abtransport des angelieferten Materials auf eigene Kosten verpflich
tet.

§4 Gewährleistung

(1) Alle Teile, die infolge von Material-, Anfertigungs- oder Konstruktionsfehlem
unbrauchbar oder sctiadhaft werden, sind vom Verkäufer unverzüglich auf seine
Kosten, mit allen ggf. entstehenden Nebenkosten zu ersetzen, in dringenden
Fällen oder wenn der Lieferer diesen Verpflichtungen säumig nachkommt, sind wir
berechtigt, auf seine Kosten Ersatz zu beschaffen und entstandene Schäden zu
beseitigen.

(2) Bei Lieferung oder Abholung von Altmaterial ist Voraussetzung, dass die
Ware vom Verkäufer auf Explosionsmaterial und Hohlkörper untersucht ist. Für
Schäden, die durch Mitlieferung derartigen Materials entstehen, haftet in vollem
Umfang der Verkäufer.

(3) Jegliches angeliefertes Material muss frei von allen Bestandteilen sein, die für
die weitere Verarbeitung oder Verhüttung schädlich sind. Der Lieferant garantiert,
dass die Ware frei ist von Hohlkörpem (z. B. Gasflaschen, Druckbehältem, ge
schlossene Fässer, Tanks usw.), unkontrollierbaren geschlossenen Gebinden
jeglicher Art, Asbest, PCB, CKW's, FCKW's, Chemikalien, radioaktiven Anhaftun
gen und sonstigen umweltgefährdenden Materialien. Alle Sorten müssen frei von
Verschmutzungen, Fremdanhaftungen, Fremdkörpem, brandgefehrlichem und
radioaktivem Material sein. Schrott darf weder allzu viel Rost noch Korrosion

aufweisen und muss frei sein von stofffremden Verunreinigungen bzw. Begleitstof
fen wie Kupfer, Zinn, Biel, Chrom, Nickel und Molybdän. Es darf keine Vermi
schung mehrerer Sorten vorgenommen werden.

(4) Fässer, Farbeimer und Tanks können nur nach vorheriger Absprache ange
nommen werden. Sie müssen gereinigt sein, deren Inhalte vollkommen entsorgt
sein. Tankanlagen müssen entgast sein. Über die umweltgerechte Entsorgung der
Inhaltsstoffe muss uns unaufgefordert eine Entsorgungsbescheinigung vorgelegt
werden. Der Verkäufer versichert und hat vorab dafür von sich aus und auf eigene
Kosten Sorge zu tragen, dass Tanks, Hohlräume, Hohlraumgegenstände, Gasfla
schen, oder ähnliches, bzw. Gegenstände, welche - auch nur teilweise - Tanks
oder Hohlräume beinhalten oder aufweisen, vor nicht länger als 2 Wochen vor
Anlieferung vollständig und ordnungsgemäß gereinigt und entgast wurden, sowie
frei von jeder Art von Verunreinigung sind, und deren Inhaitsstoffe vollständig
entsorgt wurden. Der Verkäufer muss TDM unaufgefordert eine Tankreinigungs
bescheinigung betreffend der Kaufsache vorlegen, weiche nicht älter als 2 Wo
chen sein darf.

(5) Der Verkäufer hat die notwendigen Maßnahmen und Überprüfungen vorzu
nehmen zur Verhinderung der Lieferung von radioaktivem oder anderweitig über
erlaubte Grenzwerte kontaminiertem Material. Bei Vortiegen einer Radioaktivität,
die von den nationalen und lokalen Behörden als nicht annehmbar betrachtet wird,
ist der Absender desselben zur Zurücknahme des Materials verpflichtet. Die
Geltendmachung eigener Schadenersatzansprüche für hieraus resultierende
unmittelbare oder mittelbare Schäden zu Lasten der TDM oder Dritter bleibt

vorbehalten. Der Verkäufer hat die TDM im Falle einer etwaigen inanspmchnahme
von Schadenersatzansprüchen Dritter und allen in diesem Zusammenhang ent
stehenden Kosten freizustellen.

(6) Der Verkäufer anerkennt die Allgemeinen Bedingungen Europäische Stahl
schrottsortenliste sowie den EAK-Sortenschlüssel für Materialien. Diese liegen
gleichfalls in den Geschäftsräumen der TDM aus, und können vom Verkäufer
jederzeit bei der TDM eingesehen werden.

(7) Bei Kfz, die den Autoteile-Venvertungen übergeben werden, muss der Liefe
rer dafür sorgen, dass die Kfz gesäubert übergeben werden. Insbesondere der
Innenraum und Koffer- oder Laderaum muss frei sein von Müll, Holz, Reifen und
anderem losen Material. Bei Nichteinhaltung werden die entstehenden Sortier- und
Entsorgungskosten in Rechnung gestellt bzw. die Autoannahme verweigert.

(8) ist der Kauf für den Verkäufer und uns ein Handelsgeschäft im Sinne des
HGB, so sind wir verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige
Quaiitäts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern
sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei
versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Verkäufer eingeht.

(9) Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche stehen uns auch bei Geschäften,
die keine Handeisgeschäfte sind, ungekürzt zu; unabhängig davon sind wir be
rechtigt, vom Verkäufer nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Ersatzliefe-
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